
 

 

STADT GÜGLINGEN 
Tagesordnungspunkt Nr. 3 

Vorlage Nr. 86/2019 
Sitzung des Gemeinderats 

am 23. Juli 2019 
-öffentlich- 

 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Loggia – Am Brackenheimer 
Weg – Mittelpunkt des Zabergäus“ in Frauenzimmern 

a) Abwägung der Anregungen 
b) Auslegungsbeschluss nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 
Beschlussantrag: 
 

a) Die eingegangenen Anregungen werden entsprechend den Vorschlägen des 
Vermessungsbüros Dr. Wilhelm Stark im Anhang dieser Vorlage beschlossen. 
 

b) Die öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Loggia 
– Am Brackenheimer Weg – Mittelpunkt des Zabergäus“ in Frauenzimmern 
erfolgt gem. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats. 

 
09.07.2019 / Stöhr-Klein 

 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 
 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat der Stadt Güglingen hat in seiner Sitzung vom 19.02.2019 die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Loggia – Am Brackenheimer 
Weg – Mittelpunkt des Zabergäus“ in Frauenzimmern beschlossen.  
Mit dem Vorhabenträger wurde im Februar 2019 der Durchführungsvertrag für den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan unterzeichnet.  
 
Die ortsübliche Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss erfolgte am 
01.03.2019 mit der Veröffentlichung in der Rundschau Mittleres Zabergäu. 
Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 25.03.2019 über den 
Aufstellungsbeschluss informiert, die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit von 04.04.2019 bis 06.05.2019. 
 
 



 
 
 
 

 

2

 
Von den Trägern öffentlicher Belange gingen Anregungen zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ein, die in vollem Umfang der Vorlage beigefügt sind. Die 
eingegangenen Anregungen sind in der Sitzung zu behandeln, die Abwägung ist 
durch Beschlussfassung vorzunehmen. 
 
Im Anschluss an diese Abwägung erfolgt die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanes gem. § 3 Abs. 2 BauGB. 
 
 
 
 
 

09.07.2019 / Stöhr-Klein 
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Landkreis: Heilbronn   

Stadt: Güglingen 

Gemarkung: Frauenzimmern 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 BauGB und 
örtliche Bauvorschriften 

„Loggia  -  Am Brackenheimer Weg  ---  Mittelpunkt des 

Zabergäus“ 

 

Maßstab:   1 : 1000 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster ausgearbeitet zum 
Bebauungsplan.  

Ingenieurbüro  Dr.-Ing. Wilhelm Stark 
Bahnhofstraße 3,  74363 Güglingen 
Tel: 07135 – 5772,  E-Mail:  wilhelm.stark@gmx.de 

Güglingen, den  26. Juni 2019 

 

Verfahrenshinweise für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und die 
örtlichen Bauvorschriften (§ 74 LBO)  

 

Aufstellungsbeschluss (§ 2(1) BauGB)                                       am  19.02.2019 

Örtliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses (§ 2(1) BauGB)   

                                                                                                    am  01.03.2019 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3(1) BauGB)  von 04.04.2019 bis 06.05.2019 

Frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4(1) BauGB)         von 04.04.2019 bis 06.05.2019 

Auslegungsbeschluss (§ 3(2) BauGB)                                        am   

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung (§ 3(2) BauGB)   am  

Öffentliche Auslegung (§ 3(2) BauGB)                         von                   bis 



Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplan  
(§ 10(1) BauGB) und der örtlichen Bauvorschriften                                am 
                            Ausgefertigt:  Güglingen, den  …………… 
 
                                          
                                                  Ulrich Heckmann, Bürgermeister 

 

Örtliche Bekanntmachung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan und der 
örtlichen Bauvorschriften, In-Kraft-Treten (§ 10(3) BauGB)  am  

                                                 Zur Beurkundung:  

 
 
                                                  Ulrich Heckmann, Bürgermeister 
 
 
 
Textteil für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und 
die örtlichen Bauvorschriften 
 
Rechtgrundlagen: § 2, 9, 10, und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) in  der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. 09. 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 20. 07. 2017 (BGBl. I S. 2808) 
und § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. 07. 2000 (GBl. S. 582 , ber. S. 698), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. 02. 2017 (GBl. S. 99 / 100) in Verbindung 
mit § 74 Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
5. 03. 2010 (GBl. S. 357), geändert durch Artikel 30 der Verordnung vom 23. 02. 
2017 (GBl. S  99, 103). Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der 
Fassung vom 23. 01. 1990 (BGBl. I S. 132), geändert am 04. 05. 2017 (BGBl. I S. 
1057). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan                   
„Loggia  -  Am Brackenheimer Weg  ---  Mittelpunkt des 
Zabergäus“ 

 

Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

 1. Art und Lage der baulichen Anlage 

Auf dem Flurstück 1424/1, Gemarkung Frauenzimmern, Gewann 
am Brackenheimer Weg, soll der geographische Mittelpunkt mit den 
Gauß-Krüger-Koordinaten (R 35 02790 m und  H  54 37330 m), 
ermittelt vom Vermessungsamt Heilbronn (LRA HN), durch eine 
Loggia baulich markiert bzw. dargestellt werden.                   
Die Loggia, eine Stahlkonstruktion, welche vor dem Kindergarten 
Herrenäcker in Güglingen (Herrenäckerstraße) stand - mit 30 m 
Außendurchmesser und 21 m Innendurchmesser, soll so wieder 
aufgebaut werden, dass die Öffnung der kreisförmigen Stahlkon-
struktion nach Süden - Richtung Zabertal / Kirche Michaelsberg - 
zeigt.                                                    
Die Stellung der Loggia erfolgt exakt gemäß dem Planeintrag im  
nördlichen Bereich des Flurstückes 1424/1 umgrenzt von den 
Feldwegen Flurstück 1395 im Norden und Flurstück 1423 im Osten. 
Der Standort liegt in einer Senke, da das Gelände nach Norden – 
zum Wurmbach hin – kontinuierlich abfällt (siehe Angabe Gelände-
höhen).  

 

2. Höhe der baulichen Anlage und Ausführung 

Die Loggia mit ursprünglich 7,38 m Höhe – 1,0 m Fundamenttiefe, 
ragte vor dem Kindergarten Herrenäcker mit  6,38 m in die Höhe. 
Die Loggia wird jetzt mit 6,3 m  Höhe – 1,0 m Fundamenttiefe dann 
maximal 5,3 m oder eventuell verkürzt nur noch 5,0 m über das 
Gelände herausragen. 
Das Bauwerk wirkt von der südlichen Landesstraße L 1103 aus 
gesehen nicht sehr hoch und daher nicht landschaftsstörend (siehe 
beiliegende Fotoaufnahmen des Geländes).           



Die Loggia (siehe beiliegende Fotoaufnahme vor dem Kindergarten 
Herrenäcker) ist eine Stahlkonstruktion mit frostsicheren Beton-
fundamenten von 1 m Tiefe.   

Um die Loggia mit einer lockeren Bedachung nicht zu massiv wirken 
zu lassen bzw. etwas aufzulockern, werden nur noch jede vierte  
Holzstrebe oder eventuell jede fünfte Holzstrebe / Dachquerung 
montiert. Die Loggia wird mit Kletterpflanzen äußerlich lückig 
begrünt, so mit Knöterich und auch Efeu.     

 

3. Maßnahmen zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft   

    (§9 (1) Nr. 20 BauGB) 

Entsprechend den Darstellungen im Lageplan soll hier eine Obst-
baumbepflanzung - nur Hochstämme - mit alten Obstsorten in Form 
einer Baumallee erfolgen.                                    
Am nördlichen Ende soll ein Feldgehölz, begrenzt durch die beiden 
Feldwege, angelegt werden.           
Die derzeitige Ackerfläche soll in eine blütenreiche Wiese mit 
extensiver Pflege umgewandelt werden. (Die vielfältig geplanten 
Maßnahmen sind in der Begründung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ausführlich beschrieben.)   

 

4. Örtliche Bauvorschriften 

   - keine Einfriedigung bzw. keine Einzäunung des Flurstücks               
- keine Beleuchtung, auch nicht in solarer Form                           
- keine Werbeanlagen, außer kleine Hinweisschilder bzw.                    
 erklärende Hinweistafeln                                                          
- keine Spielgeräte bzw. kein Spielplatz                                                
- keine Toilettenhäuschen                                                              
- keinen Getränkeausschank und keinen Speiseverkauf                
- keine Grillstelle                                                                                     
- keine Stellplätze                                                                       
- keine Bodenversiegelung  

 









Landkreis: Heilbronn 

Stadt: Güglingen 

Gemarkung: Frauenzimmern 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan  

„Loggia  -  Am Brackenheimer Weg  ---  Mittelpunkt des 
Zabergäus“ 
 

Begründung des Vorhabens 

1. Vorhaben und Standort 

Der geographische Mittelpunkt des Zabergäus, ermittelt aus 
Gauß-Krüger-Koordinaten vom Vermessungsamt Heilbronn (LRA 
HN) befindet sich auf der Gemarkung Frauenzimmern, Gewann 
Am Brackenheimer Weg, Flurstück 1424/1. Auf diesem Flurstück 
mit einer Fläche von exakt 60 ar entlang des Feldweges Flur- 
stück 1423, soll die beim Kindergarten Herrenäcker in Güglingen 
(Herrenäckerstraße) demontierte Loggia (Stahlkonstruktion) mit  
30 m Außendurchmesser, 21  m Innendurchmesser, so wieder 
aufgebaut werden, dass die Öffnung der kreisförmigen Stahl-
konstruktion nach Süden – Richtung Zabertal / Kirche Michaels-
berg – zeigt. Durch die Kenntlichmachung des Zabergäu-Mittel-
punktes entsteht ein sichtbarer Identifikationspunkt des gesamten 
Zabergäus, also eine Landmarke.   

Die Stellung der Loggia erfolgt exakt gemäß der Einzeichnung im 
Bebauungsplan im  nördlichen Bereich des Flurstückes 1424/1 
umgrenzt von den Feldwegen Flurstück 1395 im Norden und 
Flurstück 1423 im Osten.           
Der Standort liegt in einer Senke, da das Gelände nach Norden – 
zum Wurmbach hin – leicht abfällt. Das Bauwerk wirkt von der 
südlichen Landesstraße L 1103 aus gesehen nicht sehr hoch und 
daher nicht landschaftsstörend. Der Höhenunterschied von der 
L1103 in Süden bis zum nördlichsten Punkt des Flurstücks 
1424/1 entlang des Feldweges beträgt über 6 m (gemäß der  
aktuellen Geländeaufnahme mit den entsprechenden 
Höhenangaben).                                                



2. Gestaltung und ökologische Aufwertung des Flurstücks  

Nicht nur die Kennzeichnung des Zabergäu-Mittelpunktes, 
sondern auch die Wiederbelebung / Auflockerung der artenarmen 
Feldflur östlich von Frauenzimmern soll durch nachfolgende 
Maßnahmen verwirklicht werden. Anpflanzung, Pflege und Erhalt 
von Obstbäumen / Hochstämmen mit alten, lokalen Obstsorten, 
welche stark dezimiert sind oder in unserer Raumschaft gar 
gänzlich verschwunden sind.    
Die Obstbaumbepflanzung wird als Baumallee, beginnend von 
beiden Außenseiten der Loggia (Stahlkonstruktion), von Nord 
nach Süd erfolgen. Die Anordnung der Obstbäume - nur 
Hochstämme - als Baumallee ist ersichtlich im beiliegenden 
Gestaltungsplan.   
Folgende widerstandsfähige alte Obstsorten sollen kultiviert 
werden:  Speierling,  Zabergäurenette,  Goldparmäne,  Öhringer 
Blutstreifling,  Brettacher,  Fleiner,  Hauxapfel,  Maunzenapfel, 
Bittenfelder Sämling,  Gewürzluiken,  Luikenapfel,  Rosenapfel 
vom Schönbuch,  Sonnenwirtsapfel,  Schwaikheimer Rambur, 
Gehrers Rambur,  Heslacher Gerentapfel,  Börtlinger Weinapfel, 
Herzogin Olga,  Jakob Fischer,  Jakob Lebel, Kardinal Bea,  
Schöner von Boskoop,  Engelberger, Pommeranzenbirne,  Große 
Rommelter, Stuttgarter Geißhirtle,  Fellbacher Mostbirne,  
Geddelsbacher Mostbirne,  Brettacher Schlacke, ... 
Hinweis- und Informationstafeln sollen die einzelnen Obstsorten 
beschreiben. Dadurch entsteht eine Art „Lehrpfad“. Begriff und 
Erläuterung „Streuobstwiese“ darf nicht fehlen.      
Vogelnistkästen für verschiedene Vogelarten (speziell Höhlen-
brüter) werden aufgehängt und Insektenhotels (Brutröhren für 
solitäre Wildbienen) aufgestellt.  
In der Mitte der Loggia (Mittelpunkt des Zabergäus) soll ein 
Brunnen gebohrt oder eine Quelle gefasst werden und das 
Wasser über hier im Zabergäu vorkommende Keupersandsteine 
(Schilfsandsteine) permanent fließen - eventuell mit flacher 
Brunnenschale. Darüber hinaus soll die äußerliche Begrenzung  
der Loggia als lückige Umhüllung mittels verschiedener Kletter-
pflanzen (Efeu, Knöterich, …) begrünt werden, so dass sich 
diese sehr gut in das Gesamtkonzept einfügt und nicht als eine 
Art „Fremdkörper“ wirkt.  
 



Durch die Anlage von Steinriegeln (Steinhaufen mit heimischem 
Sandsteingesteinsbrocken) werden neue Lebensräume für 
Reptilien geschaffen - speziell Zauneidechse, zusätzlich mittels 
Anlage von ein oder zwei Reisighaufen entsteht Totholz für 
Insekten.   
Die extensive Pflege des Grünlandkomplexes (Obstwiesen als 
artenreiche Blumenwiesen) schafft neue Lebensräume für 
Insekten, speziell Tagfalter- und Nachtfalter, solitär lebende 
Wildbienen, Heuschrecken und auch Laufkäfer.   
Die Anlage von mehreren kleinen vom Bewuchs frei zuhaltenden 
Erdhügel sollen als Brutgelege für Wildbienen zur Verfügung 
stehen, so speziell Sandbienen, Furchenbienen, … usw.  
(Über 50 % aller solitär lebenden Wildbienenarten nisten in der 
Erde.)   
Denkbar wäre auch im südlichen Bereich des Flurstücks (Zu-
spitzung) die Anlage eines Feldflorareservat für Ackerwild-
kräuter, die zur Fortpflanzung an den Umbruch gebunden sind     
(eine Sammlung verschiedenartiger einjähriger Pflanzen in Form 
eines botanischen Garten, also ein Arboretum für Ackerwild-
kräuter). Nachfolgende einjährige Pflanzenarten könnten hier 
wieder ihren Lebensraum finden und vermehrt werden:  
Adonisröschen, Acker-Stiefmütterchen, Acker-Vergissmeinnicht, 
Acker-Gauchheil, Acker-Wachtelweizen, Feldrittersporn, 
Klatschmohn, Kornrade, Kornblume, Königskerze, Rundblättriges 
Hasenohr, Venusspiegel, …, usw. 
In dem nördlichen Randbereich, eingegrenzt durch die beiden 
Feldwege, ist die Pflanzung von Sträuchern bzw. Anlage eines 
Feldgehölzes vorgesehen - auch als Vernetzung zum Wurmbach.     
Eine geringe Anzahl von dauerhaften Sitzmöglichkeiten in 
einfachster Form soll installiert werden (so z. B. Steinblöcke), 
sowie die Aufstellung eines Abfallkorbes. 
 
Die beschriebenen Maßnahmen bzw. die geplante Ausgestaltung 
des Flurstückes soll als Biotop mittlerer Standorte (Biotopver-
netzung) in den landesweiten Biotopverbund integriert werden.   
 

3. Nutzung  

Es soll hier kein Rummelplatz mit Grillstelle entstehen. Zur 
zukünftigen Nutzung diese Ortes sind literarische Spaziergänge 
(Veranstalter Zabergäuverein - historischer Heimatverein oder 



VHS Unterland mit der Mediothek Güglingen), naturkundliche 
Führungen speziell zu Insekten, so Tagfalter, Heuschrecken und 
Wildbienen, sowie Baumschnittlehrgänge, Veredelungskurse und 
pomologische Exkursionen vorgesehen. 
Treffpunkt - Etappenziel - Wandertreff (einfach nur so zum 
Verweilen und zur Verschaufpause mit Rucksackpicknick im 
Grünen). 
Benachbarte Grundstücke dürfen in ihrer Nutzung (Bewirtschaft-
ung) nicht beeinträchtig werden, hierzu ist ein ausreichender 
Abstand der Obstbaumreihe zum Nachbargrundstück (Flst. 1424) 
einzuhalten.   
Auswirkungen der landwirtschaftlichen Nutzung sind zu dulden,  
vorausgesetzt eine gute fachliche Praxis und sachkundige 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist gewährleistet auf den 
umliegenden bewirtschafteten Ackerflächen. 
 

4. Stellplätze  

Es werden keine Parkplätze angelegt.                                        
Die Feldwege rund um das Flurstück 1424/1 sind nur dürftig 
befestigte Graswege und dienen als Vernetzungslinien in der  
Feldflur Richtung Wurmbach . 

5. Langfristige touristische Ziele 

    Gezielte Vernetzung von einzelnen hochkarätigen Kultur- 
    denkmalen des Zabergäus von Lauffen a. N. bis Zaberfeld /   
    Sternenfels über vorhandenen Wander- und Radwegen,  
    so z.B. Villa Rustica Lauffen am Neckar, römische Jupiter- 
    Giganten - Säule in Hausen an der Zaber, Brackenheimer  
    Schloss, Schloss Magenheim und Kirche Michaelsberg,   
    Deutschordenschloss Stocksburg, ausgegrabene Kirche  
    Niederrampsbach, Burgruine Blankenhorn, Römermuseum 
    und römische Freilichtanlage mit großer Siedlungspano- 
    ramawand der römischen Epoche in Güglingen, Weißer  
    Steinbruch Pfaffenhofen (von dort stammen die ältesten  
    Saurierfunde Europas, so Plateosaurus und Cyclotosaurus),  
    Naturparkzentrum Zaberfeld, Gerichtstisch vom abgegangenen   
    Ort Mörderhausen (in Leonbronn aufgestellt) um hier nur         
    einige zu nennen. 
     
 
 



 
    Erstellt:  26. Juni 2019                                                                                      
    Dr.- Ing. Wilhelm Stark        
           Bahnhofstraße 3,  74363 Güglingen   



Bebauungsplan  
 
„Loggia - Am Brackenheimer Weg --- Mittelpunkt des 

Zabergäus“ 

Landkreis: Heilbronn,   Stadt: Güglingen,   Gemarkung: Frauenzimmern,                      

Gewann: Am Brackenheimer Weg,   Flurstück: 1424 / 1  

Faunistische Untersuchung 

unter Berücksichtigung des speziellen Artenschutzes                          
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Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
Regionalverband Heilbronn-Franken 
Lixstraße 10, 74072 Heilbronn 
07131 - 77 20 58 
bund.franken@bund.net 



 

1. Untersuchungsgebiet und Planung 

Das überplante Gebiet befindet sich östlich von Güglingen-Frauenzimmern, südlich  

des Wurmbachs und nördlich der L 1103 (Landesstraße von Frauenzimmern nach  

Brackenheim). Es handelt sich um eine landwirtschaftlich intensiv genutzte Fläche.  

Hecken / Feldgehölze sind keine vorhanden, nur der Gehölzbestand entlang des  

Wurmbaches (Wa 2). 

Der Gehölzbewuchs am Wurmbach ist unter Nr. 169201250090 als geschütztes Biotop  

„Auwaldstreifen am Wurmbach“ erfasst. Die Fläche liegt im 500-m-Suchraum des  

Biotopverbundplans für mittlere Standorte. 

 

Abb. 1:  Untersuchungsgebiet 

 

 



Die beim Kindergarten Herrenäcker in Güglingen demontierte Loggia soll an den 

errechneten „Mittelpunkt des Zabergäus“ versetzt und mit Kletterpflanzen eingegrünt  

werden. Auf dem dreieckigen Grundstück sollen hochstämmige Obstbäume alter,  

seltener Sorten gepflanzt werden. Auf dem Grundstück werden Steinriegel und frei  

zu haltende Erdhügel für Wildbienen angelegt. Die Freifläche wird als Grünland  

extensiv genutzt. Der südlich sich zuspitzende Grundstücksteil soll als Arboretum für  

Ackerwildkräuter (Ackerbegleitflora) gestaltet und bearbeitet werden.  

 

extensiv gepflegt. Auch soll im südlich auslaufenden Flurstück (Zuspitzung) ein  

Arboretum für Ackerwildkräuter (Ackerbegleitfora) geschaffen werden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Geplante Maßnahmen 

 

 

 

 

 

 



2.  Vögel 

2.1  Datenerhebung und Methoden 

Für die Erfassung der Vogelarten wurden 4 Begehungen im Zeitraum März bis Juni  

2019 durchgeführt (20.03., 17.04., 15.05, 05.06.). Die Kartierungen erfolgten  

während der frühen Morgen- und Vormittagsstunden. Alle visuell oder akustisch  

registrierten Vogelarten wurden in eine Gebietskarte eingetragen und der Status der  

Vogelarten durch die jeweiligen Aktivitätsformen protokolliert (Südbeck et al. 2005).  

Aus diesen Daten wurde für jede Art ein Gebietsstatus festgelegt.  

 

2.2  Ergebnisse 

Im Plangebiet und der direkten Umgebung wurden insgesamt 11 Brutvogelarten  

nachgewiesen. Auf die Erfassung von Nahrungsgästen so z. B. Mäusebussard, 

Turmfalke oder Rauch- und Mehlschwalbe wurde verzichtet.                                                             

Eine Gesamtartenliste der im Gebiet nachgewiesenen Vogelarten mit Angaben zum 

Status, Bestandstrend in Baden-Württemberg, rechtlichen Schutzstatus und zur Gilde 

(Neststandorte) ist in Tabelle 1 dargestellt. Alle nachgewiesenen Vogelarten sind  

durch Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie europarechtlich geschützt. 



  

Art Abk Status  
Kontakt  

Gilde Trend in  
BW 

Rote 
Liste 
BW 

Rote 
Liste  
D 

Rechtlicher 
Schutz           
EU-VSR 

Rechtlicher 
Schutz     
BNatSchG 

                  
Buchfink  Bu B zw -1       b 
Dorngrasmücke Dg B zw 0       b 
Feldlerche Fl B b -2 3 3   b 
Goldammer Go B b/zw -1 V  V   b 
Mönchsgrasmücke Mg B zw 1       b 
Klappergrasmücke Kg B zw -1 V      b 
Kohlmeise Ko B h         b 
Rabenkrähe Rk B zw 0       b 
Stieglitz St B zw         b 
Sumpfrohrsänger Su B r/s -1       b 
Zilpzalp Zi B b 0       b 

Abk:    Abkürzung der Artennamen 
Rote Liste D:   Gefährungsstatus Deutschland (2015) 
Rote Liste BW:  Gefährungsstatus Baden-Württemberg (2016) 

1 vom Aussterebn bedroht 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
v Vorwarnliste 

EU-VSR EU-Vogelschutzrichtlinie 
1 in Anhang 1 gelistet 

BNatschG Bundesnaturschutzgesetz 
b besonders geschützt 
s streng geschützt  

Trend in BW Bestandsentwicklung  1985 - 2009 
-2 Bestandsabnahme > 50% 
-1 Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 % 
0 Bestandsveränderung nicht erkennbar oder < 20 % 
1 Bestandszunahme zwischen 20 und 50% 

Status Kontakt: Kontaktlebensraum Gilde:  Neststandorte  
B Brutvogel b Bodenbrüter 
BV Brutverdacht h Höhlenbrüter 
N Nahrungsgast r/s Röhricht-/Staudenbrüter 

zw Zweigbrüter 

Tab. 1 Liste der nachgewiesenen Vogelarten im Kontaktlebensraum  (Umgebung des 
Vorhaben)   
Artenschutzrechtlich relevante Vogelarten sind grau hinterlegt.  
 



 

Abb. 3: Revierzentren der Vogelarten im Plangebiet und im Kontaktlebensraum 

 

2.3 Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44(1) BNatSchG 

Alle europäischen Vogelarten sind europarechtlich geschützt und unterliegen den 

Regelungen des § 44 BNatSchG. Die Ermittlung der Verbotstatbestände nach § 44 

(1) in Verbindung mit Abs. 5 erfolgt unter Berücksichtigung von Vermeidungs- oder 

Ausgleichmaßnahmen.  

2.3.1  Verbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten 

nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

Durch Abtrag von Oberboden auf den offenen Flächen des Plangebiets während der 

Brut- und Aufzuchtszeit der vorgefundenen Vogelarten können unbeabsichtigt auch 

Vögel und ihre Entwicklungsstadien (Eier, Nestlinge) getötet oder zerstört werden. 

Damit wäre der Verbotstatbestand nach § 44 (1) 1 BNatSchG erfüllt. 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG wird nicht erfüllt,  



 wenn der Abtrag von Oberboden außerhalb der Brutzeit erfolgt (Zeitraum Anfang 

Oktober bis Ende Februar). Bis zum Beginn der Bauarbeiten müssen die Acker- 

und Wiesenflächen vegetationsfrei bleiben oder mit Folie abgedeckt werden, um 

eine Brutansiedlung durch Bodenbrüter (z. B. Feldlerche, Goldammer) 

auszuschließen. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahme kann eine vermeidbare 

Tötung oder Verletzung von Individuen oder Entwicklungsstadien ausgeschlossen 

werden. Adulte Tiere können aufgrund ihrer Mobilität flüchten. 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 BNatSchG werden unter Berück-

sichtigung der vorgeschlagenen Maßnahmen nicht erfüllt (siehe Kap. 2.5). 

2.3.2  Verbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der 

europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 

liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert. 

Streng geschützte Arten und Arten mit Schutzstatus nach der Europäischen 

Vogelschutzrichtlinie wurden im Gebiet nicht nachgewiesen.  

Daher werden Verbotstatbestände nach § 44 (1) 2 BNatSchG nicht erfüllt. 

2.4  Rote-Liste-Arten: 

2.4.1  Feldlerche 

Die Feldlerche steht in der Roten Liste der Brutvögel Baden-Württemberg in 

Kategorie 3 „gefährdet“ und hat in den letzten Jahrzehnten starke Bestandsrück-

gänge zu verzeichnen. Grundsätzlich kann die Errichtung der Loggia und die 

Pflanzung von Streuobstbäumen zu „Kulisseneffekten“ führen, die den Lebensraum 

der Feldlerche einschränken. Der Mittelpunkte der Brutreviere der Feldlerche 

befinden sich jedoch in 250 bzw. 280 m Entfernung von der geplanten Loggia. Bei 

diesem Abstand können negative Kulisseneffekte ausgeschlossen werden. 

2.4.2  Goldammer 

Die Goldammer wird in der Vorwarnliste der Roten Liste Baden-Württemberg geführt. 

Sie brütet in der Regel am Boden im Bereich von Hecken. Im Plangebiet kommt sie 

nur im Gehölzbewuchs am Wurmbach vor. In diesen wird nicht eingegriffen. Die 



Gestaltung des Umfelds der Loggia verbessert die Bedingungen für die Goldammer. 

Durch die Entwicklung von standorttypischen Feldhecken und angrenzendem 

mageren Grünland, Ruderalflächen oder staudenreichen Buntbrachen werden neue 

Brut- und Nahrungshabitate geschaffen.  

2.4.3  Klappergrasmücke 

Die Klappergrasmücke wird in der Vorwarnliste der Roten Liste Baden-Württemberg 

geführt. Sie wurde im Gehölzbewuchs am gegenüberliegenden Ufer des Wurmbachs 

nachgewiesen. In diesen wird nicht eingegriffen. Durch die vorgesehenen 

Maßnahmen wird die überplante Fläche als Lebensraum für die Klappergrasmücke 

aufgewertet und vermehrt. 

2.5   Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Maßnahmen zur Vermeidung sind lediglich für Bodenbrüter erforderlich. 

Der geeignete Zeitraum für die Baufeldbereinigung (Abräumen des Oberbodens) zur 

Vermeidung einer unbeabsichtigten Tötung oder Störung von Brutvögeln ist Anfang 

Oktober bis Ende Februar. Bis zum Beginn der Bauarbeiten müssen die Acker- und 

Wiesenflächen vegetationsfrei bleiben oder mit Folie abgedeckt werden, um eine 

Brutansiedlung durch Bodenbrüter (z. B. Feldlerche) auszuschließen. 

Durch die geplanten landschaftspflegerischen Maßnahmen werden neue 

Lebensräume für unsere heimischen Vogelarten geschaffen, so speziell durch den 

Lebensraum Feldgehölze und Streuobstwiesen für Heckenbraunelle, Feldsperling,  

Grauammer, Neuntöter, Gartenrotschwanz, Rebhuhn ... usw. einschließlich Deckung 

für das Niederwild. 

          

3.  Weitere Tierarten sowie geplante Maßnahmen 

Es wurde im Kontaktlebensraum nach weiteren Tierarten gesucht, aber aufgrund der  

intensiven ackerbaulichen Nutzung konnten keine geschützten Arten, so Amphibien  

und Reptilien nachgewiesen werden.  

Die umgebenen unbefestigten Grasfeldwege bieten aufgrund ihrer geringen 

Artenvielfalt und dem wiederholten Abmulchen (ohne Abtransport des Mähgutes)  

keinen großen Lebensraum für Insekten, so dass keine geschützten Insektenarten  

angetroffen wurden. 

 



Die Anlage von Steinhäufen und Totholzinseln schafft neuen Zauneidechsen- 

lebensraum, die Anlage von kleinen bewuchsfreien Erdhügeln schafft Brutgelege für  

solitär lebende Wildbienen (Sand- und Furchenbienen), die Anlage von artenreichen  

Blühflächen schafft Insektenweiden für Tag- und Nachfalter, Wildbienen, Heu- 

schrecken sowie auch Laufkäfer.    
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